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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in der angefragten Angelegenheit wenden wir uns als Netzbetreiber an Sie. Wir
bedanken uns für die Information zu der geplanten Maßnahme in Bad Langensalza
Thamsbrücker Landstraße 25, Bebauungsplan PVA. Nachfolgend erhalten Sie unsere
Stellungnahme. Folgende Hinweise und Forderungen sind bei der weiteren Planung
zu berücksichtigen:

In dem ausgewiesenen Planungsbereich befinden sich

Erdgasversorgungsanlagen der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG.

Als Anlage erhalten Sie unsere Bestandspläne. Die Pläne dienen nur der Information
und dürfen nicht zur Lagefeststellung verwendet werden.
Unsere Bestandsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
absolute Lagerichtigkeit.

Der Bauunternehmer ist aufgrund seiner erhöhten Sorgfaltspflicht von Rechts
wegen verpflichtet, im Baufeld den Leitungsbestand durch geeignete Maßnahmen
selbst zu ermitteln.
Beachten Sie bitte, dass zeitweise außer Betrieb befindliche Leitungen wie in Betrieb
befindliche zu behandeln sind.
Vor Durchführung von Maßnahmen ist eine Auskunft über die
Versorgungsleitungen einzuholen.
Nutzen Sie hierfür unser Planauskunftsportal über den Link: https://
www.thueringer-energienetze.com/Kunden/Netzdienstleistungen/
Planauskunftsportal.aspx.

Wichtig: Unsere zusätzlichen Hinweise als Anlage sind unbedingt zu beachten.

In dem von Ihnen angegebenen Planungsbereich sind derzeit keine
Baumaßnahmen vorgesehen.
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Netzausbaumaßnahmen infolge von Bedarfsanforderungen unserer Kunden bzw.
Netzverstärkungsmaßnahmen, die sich aus der Abnahmepflicht von erzeugter
Energie entsprechend des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes bzw. des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes ergeben, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Wir verweisen darauf, dass bei Störungen, zur Abwendung von Gefahren und
zur Wiederherstellung der Versorgung eine Verlegung von Versorgungsanlagen
notwendig sein kann.

Sollten Konfliktpunkte mit unserem Anlagenbestand auftreten, benötigen wir für
Änderungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen einen entsprechenden Auftrag.
Damit die Maßnahmen in unserem Hause fristgerecht geplant werden können,
lassen Sie uns bitte rechtzeitig Ihr Änderungsverlangen zukommen.

Die Kostenübernahme regelt sich nach dem Verursacherprinzip bzw. nach
bestehenden Verträgen (Konzessionsvertrag, geltenden Rahmenvertrag).

Im Planungsgebiet besteht darüber hinaus die Möglichkeit des Vorhandenseins von
Anlagen anderer Netzbetreiber. Uns bekannt sind:

• die Netze Langensalza GmbH

Sollten sich Leitungsanlagen, welche gegenwärtig im öffentlichen Bauraum
angeordnet sind zukünftig auf Privatgrundstücken befinden (Grundstücksverkauf),
bitten wir Sie um Sicherstellung, dass diese Leitungsanlagen mittels Dienstbarkeiten
gesichert werden. Die entsprechende Verfahrensweise ist in einem solchen Fall mit
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass dies keine abschließende Aufzählung ist und wir hier
lediglich die uns bekannten Versorgungsträger aufgelistet haben. Für Auskünfte zu
deren Anlagen wenden Sie sich bitte direkt an die betreffenden Netzbetreiber. In
wie weit weitere Netzbetreiber Anlagen betreiben, ist uns nicht bekannt.

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an.

Freundliche Grüße

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Planungsteam Bleicherode

----- Anlagen -----

Zusätzliche Hinweise Erdgasversorgungsanlagen

Im Anfragebereich befinden sich folgende Gasanlagen der TEN Thüringer
Energienetze GmbH & Co. KG:
• Gasleitungen > 5 bar

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen im Bereich von Gasversorgungsanlagen
sind insbesondere die Bestimmungen der Arbeitsblätter des DVGW Regelwerkes
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GW 315, G 459-1, G 462-1, G462-2, G 463, G 472, G 491 sowie die DIN 4124
einzuhalten.

Während Ihrer Baumaßnahme dürfen der sichere Betrieb und die Instandhaltung
unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Die Zugänglichkeit/Befahrbarkeit
unserer Trassen muss, auch bei geplanter Einfriedung von Grundstücken
mittels Hecken, Zäunen oder ähnlichem, während und nach Ihren Maßnahmen
gewährleistet sein.

Die Schutzstreifenbreiten für unsere Leitungen im Maßnahmenbereich beträgt bei:
• Gas-Hochdruckleitung > 5bar und > DN 150 bis DN 300: 6,0m (entspricht 3,0m
beiderseits der Leitungsachse)

Innerhalb der Schutzstreifen sind folgende Forderungen einzuhalten:
• Baustelleneinrichtungen sowie das ständige Lagern von Material und Gerät sind
nicht gestattet.
• Eine Überbauung der Gasleitungen und des Schutzstreifens mit baulichen Anlagen
ist nicht zulässig. Hierzu zählen neben Wohn- & Industriebebauung u.a. auch
Carports, Bodenplatten und sonst. Fundamente.
• Eine Überbauung von Schutzrohrenden mit versiegelten Oberflächen (z.B.
Asphaltdecke) ist ebenfalls nicht zulässig
• Freihaltung von jeglicher Bepflanzung
• Das Einrichten von Dauerstellplätzen (z.B. Campingwagen, Container, etc.) und die
Aufstellung von Spielgeräten sind nicht gestattet.

Allgemeine Forderungen Gasleitungen:
• Bei Tiefbauarbeiten längs zur Trasse unserer Gasleitungen darf lokal der Abstand
von mindestens 1,0 m nicht unterschritten werden. Ausgenommen sind hiervon
Leitungsverlegungen anderer Versorgungsträger.
• Zu beachten ist, dass der Reststreifen eine ausreichende Standsicherheit bieten
muss oder das Erdreich gegen Nachrutschen gesichert ist.
• Sämtliche Erdarbeiten in Näherung unserer Gasversorgungsanlagen dürfen
grundsätzlich nur in Handschachtung ausgeführt werden.
• Ein Freilegen von Gasleitungen über einen Arbeitstag hinaus ist nicht gestattet.
• Niveauveränderungen der Leitungsüberdeckungen sind ohne Zustimmung
unseres Unternehmens nicht zulässig.
• Markierungen, Schilderpfähle und Festpunktzeichen dürfen ohne unsere
Zustimmung nicht entfernt werden
• Zeitweise außer Betrieb befindliche Leitungen sind wie in Betrieb befindliche zu
behandeln

Erdarbeiten im Schutzstreifenbereich unserer Gashochdruckleitungen bedürfen
unmittelbar vor Arbeitsbeginn einer Vor-Ort-Einweisung durch unser Betriebsteam
im Zuge der Einholung des Schachterlaubnisscheines. Dies gilt sowohl für
Aufgrabungen als auch für Verfüllungen.

Zum Schutz unseres Leitungsbestandes sind Mindestabstände zu
Versorgungsleitungen einzuhalten.

Außerhalb von Ortschaften ist eine parallele Verlegung von Leitungen innerhalb des
Schutzstreifens nicht gestattet. Innerorts ist bei parallelen Verlegearbeiten in offener
Bauweise ein Mindestabstand von 0,4m einzuhalten. Innerorts geplante, parallele
Verlegearbeiten innerhalb des Schutzstreifens von Gas-Hochdruckleitungen > 5bar
bedürfen der separaten Zustimmung unseres Unternehmens.
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Im Falle des Einsatzes von Fräs-und Pflügverfahren sowie bei grabenloser
Leitungsverlegung ist bei Parallelverlegung ein Mindestabstand von 2,00 m zu
unseren Leitungen einzuhalten. Übersteigt die Breite des Schutzstreifens die
angegebenen 2,00 m, ist als lichter Mindestabstand zwischen den Leitungen
die halbe Schutzstreifenbreite vorzusehen. Der Trassenverlauf ist im Vorfeld zu
orten und dauerhaft kenntlich zu machen. Durch den Baubetrieb ist mittels einer
ausreichenden Anzahl von Suchschachtungen sicher zu stellen, dass der Abstand
eingehalten wird.

An Kreuzungsstellen unserer Gasleitungen ist in Handschachtung zu arbeiten.
Freigelegte Leitungen sind in ihrer Lage während der Bauphase zu sichern.

Folgende Mindestabstände sind bei Leitungskreuzungen einzuhalten:
• Gas-Hochdruckleitungen > 5 bar: 0,4 m

Beim Einsatz grabenloser Verlegetechnologien (z. B. Erdraketen, Bohrverfahren,
Pressverfahren, Rammverfahren) sind an den Kreuzungsstellen Querschläge
herzustellen, die den Abstand und die Lage unseres Bestandes eindeutig sichtbar
machen. Die Querschläge sind bei Durchführung der Arbeiten durch Personal zu
beaufsichtigen, welches ggf. weitere Sicherungsmaßnahmen einleitet.

Über die Verfüllung der Kreuzungsstellen und freigelegter Leitungsabschnitte ist
rechtzeitig zu informieren, um ggf. eine vor Ort Kontrolle des Leitungszustandes
und des passiven Korrosionsschutzes unserer Leitungen vornehmen zu können.

Unsere Gashochdruckleitungen >5bar sind kathodisch korrosionsgeschützt.
Der Korrosionsschutz unserer Anlagen darf durch die geplante Maßnahme
nicht eingeschränkt bzw. beeinflusst werden. Im Gegenzug dürfen unsere
Kathodenschutzanlagen die geplante Freileitung, Fundamente, Erdungsanlagen
usw. nicht beeinflussen. Einen entsprechenden Nachweis hat der Antragsteller zu
erbringen.

Bei Kreuzung oder Näherung von Anschlusskabeln (z. B. MSR- Kabel für Messstellen
und KKS-Anlagen) zu Fremdleitungen sind Tiefbauarbeiten stets in Handschachtung
auszuführen.
Bei Leitungsverlegungen anderer Versorgungsträger sind hier die Mindestabstände
im Kabelbau gemäß DVGW-Richtlinien GW 12 und GW 22 zu beachten.

Für die Pflanzabstände von Gehölzgewächsen zu Erdgas-Versorgungsleitungen
ohne Schutzmaßnahmen ist gemäß DVGW Richtlinie GW 125 ein lichter
Mindestabstand zwischen Leitung und Baumachse von mindestens 2,50 m zu
beachten. Übersteigt die Breite des Schutzstreifens die angegebenen 2,50 m, ist als
lichter Mindestabstand zwischen Erdgas-Versorgungsleitung und Baumachse die
Schutzstreifenbreite vorzusehen. Besonders breit-und tiefwurzelnde Baumarten sind
durch Pflanztröge oder Einbau von Trennwänden zur Gasleitung zu sichern.

Die Mindestüberdeckung von 1,0m muss im Endausbauzustand Ihrer geplanten
Maßnahmen gewährleistet sein. Ist dies nicht möglich bzw. sollte eine höhere
Überdeckung erforderlich werden, so bitten wir um Information. Ein Absenken
des Planums im Zuge des Straßenbaus ist nur in Abstimmung mit unserem
Unternehmen durchzuführen. Hierfür sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen
(wie z.B. das vorsehen von Stahlplatten usw.) in Abstimmung mit unserem
Unternehmen festzulegen. Zur Kenntnis der genauen Deckung unserer Leitungen
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sind Suchschachtungen in Handschachtung unter Abstimmung mit unserem
Unternehmen durchzuführen.

Für konkrete Maßnahmen und Bauvorhaben sowie bei Ausweitung Ihrer Maßnahme
ist in jedem Fall eine erneute Stellungnahme von uns einzuholen.
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Planungsbüro Dr. Weise 

Kräuterstraße 4  

99974 Mühlhausen 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Freiflächenanlage Nr. 2 an der 
Thamsbrücker Landstraße - Garnison II" in der Stadt Bad Langensalza 
 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

Frist zur Stellungnahme: 05. Juni 2024 

 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-
struktur 
 

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem Schreiben vom  

29. Mai 2024 zur Stellungnahme nach § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) aufge-

fordert. Wir nehmen zur frühzeitigen Beteiligung wie folgt Stellung: 

 

Im Stadtgebiet von Bad Langensalza an der Thamsbrücker Landstraße beab-

sichtigt die Stadt Bad Langensalza auf Antrag des Vorhabenträgers die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines Sondergebiets 

„Photovoltaik“ für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu 
schaffen. Es soll eine südlich angrenzende PV-Freiflächenanlage ergänzt wer-

den.  

 

Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst die Flurstücke 56/1 und 57/4 tlw. 

der Flur 6 in der Gemarkung Bad Langensalza. Er hat eine Größe von ca. 

12.685 m². Der Vorhabenträger ist Eigentümer der Flächen. Das Plangebiet 

befindet sich im Außenbereich der Stadt Bad Langensalza, es handelt sich um 

Flächen der ehemaligen Garnison II. Die Flächen werden aktuell durch Bewei-

dung bewirtschaftet (Pferde). Teilweise handelt es sich um Betonplatten und 

teilversiegelte Flächen sowie Gebäudealtbestand der Garnison II.  

 

Die Flurstücke liegen nicht in einem landwirtschaftlich genutzten Feldblock, 

welcher über EU-Agrarsubvention gefördert wird. Des Weiteren liegen diese 

Flächen nicht in einem Vorbehalts- bzw. Vorranggebiet der landwirtschaftli-

chen Bodennutzung das im Regionalplan Nordthüringen ausgewiesen wurde. 

Damit ist keine direkte Betroffenheit unserer Belange gegeben. 
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Für das Plangebiet liegt derzeit kein rechtskräftiger Flächennutzungsplan (FNP) vor. Im 2. Ent-

wurf zum FNP wird die Fläche als Sondergebiet für die Nutzung erneuerbarer Energien vorgese-

hen. Das Beteiligungsverfahren zum 2. Entwurf des FNP findet parallel statt.  

 

Es bestehen keine Einwände gegen die Wahl des Standortes. 
 
Bei der Errichtung der Photovoltaikanlage im B-Plan „PV-Freiflächenanlage Nr. 2 an der Thams-

brücker Landstraße – Garnison II“ ist Folgendes zu beachten:  
 

Forderungen: 

 

- Die Baugrenze bzw. der räumliche Geltungsbereich ist einzuhalten.  

 

- Die Bodenschutzklausel zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist gemäß § 1a 

(2) BauGB zu beachten.  

 

Umweltbericht: 
 

Es ist geplant die Flächen unter und zwischen den Modultischen der Photovoltaikanlage im 

SOPV als extensive Grünlandflächen anzulegen. Diese sind ein- bis zweimal im Jahr durch Mahd 

oder Beweidung zu pflegen. Der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln ist ausgeschlossen.  

 

Die Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung erfolgte nach Biotopwertmethode der TMLNU (2005) 

auf einer Plangebietsgröße von 12.685 m². Für das Schutzgut Landschaft/-sbild wird die Beein-

trächtigung durch das Planvorhaben verbal-argumentativ bewertet und ermittelt. Nach Umset-

zung der innerhalb des Geltungsbereiches zum derzeitigen Plan- und Kenntnisstand vorgesehe-

nen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ergibt sich ein Wertpunktedefizit von -45.375 
Wertpunkten.  
 

Die Bilanzierung ist vorläufig und beruht auf dem vorläufigen Plan- und Kenntnisstand (Vorent-

wurf).  

 

Forderungen zum Umweltbericht: 
 

Bei der Suche nach Kompensationsmaßnahmen ist § 15 (3) BNatSchG zu beachten:  

 

- Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen  

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu  

nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete  

Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen,  

ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch  

Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- o-

der Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder  

des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden,  

dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.  

 

- Der vollständige Umweltbericht inklusive der geplanten Kompensationsmaßnah-
men mit dazugehörigen Maßnahmeblättern und Örtlichkeiten (Lagepläne und Flur-
stücksangaben) ist dem TLLLR im weiteren Verlauf des Planverfahrens zur Ab-
stimmung vorzulegen. 

 

Die Rechtsgrundlagen dazu bilden die agrarstrukturellen Belange entsprechend dem Thüringer 

Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan Nordthüringen (RP NT), das Bundesbodenschutzge-

setz (BBodSchG), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Thüringer Naturschutz-

gesetz (ThürNatG). 

 



 

 

Eine weitere Beteiligung unserer Behörde ist gem. § 4 (2) BauGB erforderlich.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Kirsten Eichnetopf 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Marktstraße 1 in 99947 Bad Langensalza

Grundstück

Gemarkung
Flur
Flurstück

Bad Langensalza, Thamsbrücker Landstraße
Bad Langensalza Bad Langensalza
6 6
56/1 57/4

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Nr. 2 an der 
Thamsbrücker Landstraße - Garnison II“ 
hier: frühzeitige Beteiligung 
Fachstellungnahme UNB

Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB

j Zutreffendes ist angekreuzt El |

□ Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung

El Betroffenheit durch die vorgesehene Planung (Beteiligung im weiteren Verfahren erbeten)

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können.

Einwendung

Rechtsgrundlage

Möglichkeiten der der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung (z. B. 
Ausnahmen oder Befreiungen)

Terminvergabe:

Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und 
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf
https;//termine.uh-kreis.de

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten:

99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00-12:00 Uhr
Fax: 03601 801081 14:00-18:00 Uhr

Mittwoch keine
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de Donnerstag 09:00-12:00 Uhr
De-Mail: kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de 14:00-16:00 Uhr
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de Freitag keine
Ust-IdNr: DE150391160

mailto:e.ritter@uh-kreis.de
http://www.unstrut-hainich-kreis.de
kreis.de
mailto:poststelle@uh-kreis.de
mailto:kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de
http://www.unstrut-hainich-kreis.de
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18 2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

2.1 Artenschutz
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen

Für die Bauleitplanung der Gemeinden, also Bebauungspläne oder Flächennutzungspläne, schreibt § 2 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vor, dass eine Umweltprüfung durchgeführt werden muss, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen dieser Planung ermittelt sowie in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Berücksichtigung des Artenschutzes in der Bauleitplanung erfolgt dabei grundsätzlich durch die
- Berücksichtigung von "Tieren" und "Pflanzen" nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB im Rahmen der 
Eingriffsbilanzierung (national geschützte Arten ohne europäisch geschützte Arten) sowie die
- Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 BNatSchG für die europäisch 
geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL und europäische Vogelarten nach Art. 1 der EG-VRL).

Hinweis:
Die fachlichen Grundlagen des TLUG, wie Artenlisten und Artensteckbriefe wurden aktualisiert und 
erweitert.

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung

Die artenschutzfachliche Bedeutung des Geltungsbereiches des B-Plans ist durch einen 
Artenschutzfachbeitrag (AFB) darzustellen. Die Erarbeitung des AFB sollte durch ein auf diese 
Fragestellungen spezialisiertes Büro vorgenommen werden.
Im AFB sind im Rahmen der Relevanzprüfung - auf der Grundlage von Verbreitungskarten und 
Lebensraumansprüchen - zuerst diejenigen Arten zu ermitteln, die im Plangebiet mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen oder für die das mit der Planung bezweckte Vorhaben mit Sicherheit 
keine Auswirkungen hat.
Soweit Arten verbleiben, die beeinträchtigt werden können, ist für diese in einer Konfliktanalyse zu prüfen, 
ob das geplante Vorhaben bzw. damit verbundene Handlungen geeignet sind, diesen Arten gegenüber 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen. Gegenstand dieser Prüfung ist auch die 
Möglichkeit der vorsorgenden Durchführung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Funktionserhaltung 
ansonsten beeinträchtigter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (CEF-Maßnahmen).
Das Ergebnis von Relevanzprüfung und Konfliktanalyse ist einschließlich der erforderlichen Vermeidungs- 
, CEF- oder FCS-Maßnahmen im AFB darzustellen, d.h. es ist zu bewerten, ob durch die Planung die 
Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände droht.
Vermeidungs-, CEF- oder FCS-Maßnahmen sind in der Planzeichnung festzusetzen.

Begründung:
Ein Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner Umsetzung dauerhaft zwingende 
Vollzugshindernisse entgegenstehen.
Derartige Vollzugshindernisse können sich aus den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 
BNatSchG ergeben. Gerade weil der B-Plan dauerhaftes Baurecht im Außenbereich schafft, müssen die 
artenschutzrechtlichen Verbote gern. § 44 Abs. 1 BNatSchG in die bauleitplanerischen Überlegungen 
einbezogen werden.

Erst die Gesamtbetrachtung der Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse sowie eigene Bestands
erfassungen, ggf. auf der Grundlage eines "worst-case-Szenarios", können im Ergebnis zu einer 
verlässlichen Bewertung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens führen.
In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass potentielle CEF-Maßnahmen (vorgezogene 
Maßnahmen zur Vermeidung der Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG) vor Umsetzung des geplanten Bauvorhabens nachweislich wirksam sein müssen oder eine 
ausreichend hohe Prognosesicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen je Art besteht.
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2.2. Eingriffe in Natur und Landschaft

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in die Natur und Landschaft durchgeführt. 
Sowohl der Eingriff als auch die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen sind in einem Umweltbericht 
mit integriertem Grünordnungsplan zu bewerten und zu bilanzieren. Vermeidungs-, Minimierungs-, und 
Kompensationsmaßnahmen sind zu konkretisieren und mittels Maßnahmeblättern und Planzeichnung 
darzustellen.
Der im Vorentwurf zum Umweltbericht ermittelte Kompensationsbedarf ist nicht plausibel. Aufgrund der 
gewählten PV-Module mit einer Dachform (keine Schrägstellung) ist eine Besonnung, die 
Wasseraufnahme und ein Luftaustausch unter den Modulen kaum möglich.
Ferner ist zu befürchten, dass die vorhandene Vegetation im Regenschatten der Modultische austrocknet 
und durch Lichtmangel verkümmert, so dass die Vegetation unter den Modultischen nachhaltig geschädigt 
wird.
Eine extensive Grünlandnutzung mit einer ein- bis zweimaligen Mahd im Jahr scheint bei einer Höhe unter 
den Modultischen von 0,80 m bis 1,00 m (laut Systemzeichnung in der Begründung zum B-Plan) ebenso 
unrealistisch.
Das Zielbiotop unter den Modultischen „4710 - Ruderalflur frischer Standorte“ mit einem Biotopwert von 
18 Wertpunkten ist nicht plausibel und ist in der Wertigkeit nach unten zu korrigieren.
Es besteht daher ein wesentlich höherer Kompensationsbedarf als im Entwurf ermittelt.

Die textlichen Festsetzungen unter Punkt 2.1 im Entwurf der Planzeichnung sind zu konkretisieren. 
Eine bloße Festsetzung einer GRZ von 0,60 würde eine vollständige Überbauung von 60 % des 
Plangebietes ermöglichen. In die Festsetzungen ist aufzunehmen, dass von der maximal zulässigen GRZ 
von 0,60 maximal 2.500 m2 vollständig versiegelt werden dürfen. Andernfalls ist bei der Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes von einem Zielbiotop bei maximaler Versiegelung von 60 % des Plangebietes mit 
einer Wertigkeit von 0 WP auszugehen.

Im B-Plan-Gebiet können laut Entwurf die Eingriffe in die Natur und Landschaft nur teilweise kompensiert 
werden. Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes sind als externer Geltungsbereich in die 
Festsetzungen des B-Planes aufzunehmen.

Begründung:
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V. mit § 1a und § 2 Abs.4 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes 
zu prüfen. Die Umweltauswirkungen sind zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB bezeichneten Bestandteilen sind zu berücksichtigen.

§18 Abs. 1 BNatSchG bestimmt, dass, wenn aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden ist.
Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB sowie während der Planaufstellung nach 
§ 33 BauGB sind die §§ 14 bis 17 BNatSchG gemäß § 18 Abs. 2 BNatSchG nicht anzuwenden.
§ 15 Abs. 6 BNatSchG (Ersatzgeldzahlung) ist daher nicht einschlägig.

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme
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S4. Weitergehende Hinweise

a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren könnten, mit Angabe des 
Sachstands

b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (BNatSchG i. V. m. ThürNatG) sind vom geplanten Vorhabenbereich 
nicht betroffen.
Es befinden sich keine gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 ThürNatG im 
Plangebiet.

Begründung:
Ein Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner Umsetzung dauerhaft zwingende 
Vollzugshindernisse entgegenstehen. Derartige Vollzugshindernisse können sich aus den 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG ergeben.
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V. mit § 1a und § 2 Abs.4 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes 
zu prüfen. Die Umweltauswirkungen sind zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB bezeichneten Bestandteilen sind zu berücksichtigen.

Im Auftrag

Ritter
SB UNB

Verteiler:
Stadt Bad Langensalza, FB II, Bauamt 
Planungsbüro Dr. Weise per Mail 
Frau Halle, Teamleiterin UNB



Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis  Postfach 1142  99961 Mühlhausen 
 
 
 
Per E-Mail an info@pltweise.de 
Stadt Bad Langensalza 
vertr. durch das Planungsbüro Dr. Weise 
Kräuterstraße 4 
 
99974 Mühlhausen 
 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Abfallbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Herr Buch 

Zimmer: H4-2.04 

Telefon: 03601/802723 

Telefax: 03601/801081 
  
E-Mail: s.buch@uh-kreis.de 

Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte 
E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die 
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG). 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum 

10958-24-405  21.06.2024 

 
 

Grundstück Bad Langensalza, Thamsbrücker Landstraße 
 
Gemarkung Bad Langensalza Bad Langensalza 
Flur 6 6 
Flurstück 56/1 57/4 
 

Vorhaben 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Nr. 2 an der Thamsbrücker 
Landstraße - Garnison II“ 
hier: frühzeitige Beteiligung 
Fachstellungnahme Untere Abfallbehörde 

 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
De-Mail: kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de  14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

- 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
 

1. � Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
  
Aus Sicht der Unteren Abfallbehörde sind zum derzeitigen Planungsstand keine über die im 
Umweltbericht behandelten abfallrechtlichen Belange hinaus betroffen. 
 
 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
 ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  

 
a. Einwendung 

 
b. Rechtsgrundlage 

 
c. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 
 
 

3.  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfanges des Umweltberichts 
 

a. Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
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b. Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 
 
 

4.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 

a. Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 
b. Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 
 

5.  Weiter gehende Hinweise 
 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren  
 können, mit Angabe des Sachstandes 
 
 Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen  
 Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit  
 Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Buch 
Teamleiter 
 
 
 
 



Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis  Postfach 1142  99961 Mühlhausen 
 
 
 

Stadt Bad Langensalza 
vertr. durch das Planungsbüro Dr. Weise 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen 

 

 
Unsere Zeichen/Aktenzeichen 

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Datum 

00492-24-34  25.06.2024 
 
Grundstück Bad Langensalza, Thamsbrücker Landstraße 
Gemarkung Bad Langensalza Bad Langensalza 
Flur 6 6 
Flurstück 56/1 57/4 

Vorhaben 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Nr. 2 an der 
Thamsbrücker Landstraße - Garnison II“ 

hier: frühzeitige Beteiligung – Untere Immissionsschutzbehörde 
 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung: Servicezeiten: 
   
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich Montag keine 
Telefon: 03601 800 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr 
Fax: 03601 801081    14:00 – 18:00 Uhr 
    Mittwoch keine 
E-Mail: poststelle@uh-kreis.de   Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
De-Mail: kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de  14:00 – 16:00 Uhr 
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de  Freitag keine 
Ust-IdNr: DE150391160     

 
 

 

- 

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt 

 Untere Immissionsschutzbehörde 

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen 

 Lindenhof 1 

Auskunft erteilt: Frau Gröger 

Zimmer: H4-2.03 

Telefon: 03601/802727 

Telefax: 03601/801081 
  
E-Mail: a.groeger@uh-kreis.de 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte E-
Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere virtuelle Poststelle. Die
entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.unstrut-
hainich-kreis.de unter Hinweise - Elektronische Kommunikation mit dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis nach § 3a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) - 

Terminvergabe: 
 
Für die Bereiche Migration, Fahrerlaubnisbehörde und  
KFZ-Zulassung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Dazu sei verwiesen auf das Online-Terminvergabeportal 
auf 
https://termine.uh-kreis.de 

 

 

1. G Keine Einwände 
 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  
die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte als 3 Rubriken ausfüllen) 

 
a) Einwendung 

 
b) Rechtsgrundlage 

 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
 

3.  Fachliche Stellungnahme 
 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes 

 
 

 Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan,  
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.  
Rechtsgrundlage 

 
Im Auftrag 
 
 
Gröger 
SB Immissionsschutz 
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 

Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Silke Lösch, Referat 340 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1128 
Telefax +49 (361) 57 332-1602  

 
Silke.Loesch@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 
 

Ihre Nachricht vom: 

30.05.2024 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/4178-1-
101030/2024 
 

Weimar 
09.07.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes „PV-Freiflächenanlage Nr. 2 Thamsbrücker Landstraße Garnision II“ 
der Stadt Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis  

(Planstand: 30.03.2024) 

 

3 Anlagen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 
2. Belange des Luftverkehrs (Anlage 2) 
3. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 3) 

 
In der Anlage 3 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-
liche Hinweise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. i.V. 
Benjamin Herzer 
stellvertretender Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt und gezeichnet)  

Planungsbüro Dr. Weise GmbH 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen/Thür. 
 
per E-Mail 

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 09.07.2024  (Zeichen: 5090-340-4621/4178-1-101030/2024) 

 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 
 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Die Stadt Bad Langensalza beabsichtigt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes die Schaffung von Baurecht für eine Freiflächenphotovoltaikanlage auf insgesamt 
ca. 1,2 ha. 
 

Regelmäßig kann bei Freiflächenphotovoltaikanlagen ab einer Größe von 5 ha von einer 
Raumbedeutsamkeit ausgegangen werden. Im Einzelfall können jedoch auch kleinere Anla-
gen aufgrund ihrer Lage und Einordnung raumbedeutsam sein. Das hier geplante Sonderge-
biet „Photovoltaik“ befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Garnison II im Norden von 
Bad Langensalza. Das Plangebiet ist bereits anthropogen überprägt und ist zwischen Be-
standsgebäuden eingebettet. In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Nordthüringen 
(RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz Nr. 44/2012 vom 29.10.2012) ist das 
Gebiet teilweise grau als Teil der Ortslage Bad Langensalza und teilweise als Weißfläche, wo 
keine konkreten Raumnutzungen oder -funktionen festgelegt sind, dargestellt. Aufgrund der 
geringen Größe, keinerlei festgelegten Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung und 
der aus raumordnerischer Sicht konfliktfreien Einbettung in die Umgebung ist bei der geplanten 
Festsetzung eines 1,2 ha großen Sondergebietes „Photovoltaik“ nicht von einer Raumbedeut-
samkeit auszugehen. 
 

Die Wahl einer Brach- und Konversionsfläche ist anhand der Grundsätze 5.2.9 G des Landes-
entwicklungsprogramms Thüringen 2025 (GVBl Nr. 6/2014 vom 04.07.2014) als auch G 3-21 
des RP-NT unter raumordnerischen Gesichtspunkten zu befürworten. 
 

Da es sich um einen konfliktarmen Standort handelt und wegen der Übereinstimmung mit den 
o.g. Grundsätzen ist die Entwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Photovolta-
ikanlage Nr. 2“ aus raumordnerischer Sicht unbedenklich.  
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Anlage 2 zum Schreiben vom 09.07.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/4178-1-101030/2024) 

 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen des Luftver-

kehrs 

 
 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Das Planungsgebiet befindet sich vollständig im Ausdehnungsbereich des Baubeschrän-
kungsbereiches des Sonderlandeplatzes Bad Langensalza. Es liegt in unmittelbarer Nähe 
zu der für Segelflieger festgelegten südlichen Platzrunde. 
 
Zur Nachvollziehbarkeit der Lage der Platzrunden wird in der Anlage die veröffentlichte 
Sichtflugkarte zur Kenntnisnahme beigefügt. 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen aus luftverkehrsrechtlicher Sicht 
keine Bedenken, wenn nachfolgende Hinweise bei der weiteren Planung berücksichtigt 
werden:  
Da eine großflächige Solaranlage im Umfeld des Sonderlandeplatzes Bad Langensalza und 
in unmittelbarer Nähe zu einer festgelegten Platzrunde geplant wird, ist zu berücksichtigen, 
dass keine Blendwirkungen auf Piloten, die die Platzrunde fliegen, oder die Flugleitung am 
Flugplatz auftreten darf, d.h., es darf keine Blendwirkung durch die Photovoltaik-Module 
ausgehen, die zu einer Gefährdung des Luftverkehrs führen kann. Daher sollten reflexions-
arme Module verwendet werden. Ggf. ist ein entsprechender Nachweis durch den Herstel-
ler erforderlich und/oder eine praktische Prüfung aus der Luft durch Errichten von Probe-
modulen bei verschiedenen Sonnenständen.  
 
Daher sollten ggf. Aussagen zur möglichen (Reduzierung der) Blendwirkung in den Plan 
aufgenommen werden. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit über ein sog. Blendgutach-
ten die Blendwirkung und die damit verbundene Beeinträchtigung des Luftverkehrs abklä-
ren zu lassen. Hierbei wird eine isolierte Betrachtung der neu geplanten PV-Freiflächenan-
lage nicht als ausreichend betrachtet. Es sollten in einer Art Gesamtschau auch die bereits 
vorhandenen großflächigen Solaranlagen im Umkreis der südlichen Platzrunde mitberück-
sichtigt werden.  
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Denn es erscheint durchaus möglich, dass einzeln betrachtet diese PV-Anlage unkritisch 
ist aber unter Berücksichtigung der schon vorhandenen spiegelnden Oberflächen im Um-
feld der südlichen Platzrunde ein stärkerer Grad der Beeinträchtigung des Luftverkehrs er-
reicht wird, so dass dann ggf. zusätzliche oder anderweitige Maßnahmen zur Vermeidung 
einer zu starken Blendwirkung nötig sind. 
 
Es ist zu prüfen, ob die Nr. 2.4 der textlichen Festsetzungen mit einer konkreten Höhenan-
gabe gekoppelt werden kann. Nach Nr. 2.4 darf die gemäß Nr. 2.2 der textlichen Festset-
zungen festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 31 Abs. 1 BauGB durch Blitz-
schutzanlagen und Videotürme ausnahmsweise überschritten werden. Gerade bei Video-
türmen gab es bei gleichartigen Projekten in der Vergangenheit eine sehr große Abwei-
chung vom eigentlich festgesetzten Maß der baulichen Nutzung. Es wird daher angeregt, 
eine gesonderte Festsetzung zu treffen, bis einer zu welcher bestimmten Höhe Videotürme 
im Planungsgebiet zulässig sind. 
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Anlage 3 zum Schreiben vom 09.07.2024  (Zeichen: 5090-340-4621/4178-1-101030/2024) 

 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 
 
 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann nicht aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt werden, da für die Stadt Bad Langensalza bisher kein wirksamer Flächennut-
zungsplan vorliegt. Dieser befindet sich derzeit in Aufstellung. 
 

b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BauGB 
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan können im Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden, solange eine inhaltliche und 
zeitliche Abstimmung beider Pläne erkennbar ist.  
 

d) Begründung der Einwendungen 

Auch vorhabenbezogene Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln. Die Stadt Bad Langensalza besitzt noch keinen wirk-
samen Flächennutzungsplan, dieser befindet sich jedoch in Aufstellung. Gemäß § 8 
Abs. 3 Satz 1 BauGB ist das Entwicklungsgebot auch erfüllt, wenn der Bebauungsplan 
und der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren (wie im vorliegenden Fall beabsich-
tigt) aufgestellt werden.  
 
Die Voraussetzungen für das Parallelverfahren sind nur erfüllt, wenn eine inhaltliche und 
zeitliche Abstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung gewollt 
und erkennbar ist. Laut der Begründung (S. 10) soll im 2. Entwurf des Flächennutzungs-
planes, der derzeit in Vorbereitung ist, das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und angrenzende Flächen als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
„Solar“ dargestellt werden.  
 
Nach den Informationen des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der 1. Entwurf 
des Flächennutzungsplanes zuletzt im November 2020 öffentlich ausgelegt sowie die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. In der Planzeichnung 
(Stand 30.03.2020) erfolgte für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und angrenzende Flächen keine Darstellung. Die entsprechenden Flächen 
wurden zunächst nach § 5 Abs. 1 BauGB von den Darstellungen ausgenommen (sog. 
„Weißfläche“). Die Aussage in der Begründung, S. 9 oben, dass die Fläche im Entwurf 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist, sollte entsprechend korrigiert werden. 
Eine inhaltliche Übereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitpla-
nung ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. 
 
Ebenso fehlt es an einer zeitlichen Abstimmung beider Pläne. Es ist zwar nicht zwingend 
ein zeitlicher Gleichlauf aller Verfahrensschritte erforderlich, diese sollten jedoch in ei-
nem angemessenen zeitlichen Bezug zueinanderstehen, so dass eine inhaltliche Ab-
stimmung zwischen beiden Entwürfen möglich ist (BVerwG, Beschluss vom 03.10.1984, 
4 N 4/84). Dies liegt (auch aufgrund der inhaltlichen Abweichungen) hier nicht vor.  
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Insoweit wird dringend empfohlen – auch im Hinblick auf weitere aktuell in Aufstellung 
befindliche Bebauungspläne der Stadt Bad Langensalza – das Verfahren zur Aufstellung 
des Flächennutzungsplanes zügig voranzutreiben und zum Abschluss zu bringen.  
 
Unabhängig davon sind mit den Darstellungen auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
eigene, inhaltliche Fragen verbunden, die sich nur aus der gesamtgemeindlichen Per-
spektive beantworten lassen. So ist im Rahmen des Flächennutzungsplanes nicht nur 
die städtebauliche Entwicklung der Einzelplanung, sondern die gesamtgemeindliche 
Entwicklung in den Blick zu nehmen.  
 
Zwischenzeitlich lag dem Thüringer Landesverwaltungsamt eine Standortkonzeption für 
PV-FFA im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Bad Lan-
gensalza mit Planstand vom 01.07.2022 vor. Zu dieser Standortkonzeption hat das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 04.11.2022 Stellung genommen und 
festgestellt, dass die Vorgehensweise zur Ermittlung der grundsätzlich geeigneten Flä-
chen und die weiteren planerischen Entscheidungen zu diesen Flächen plausibel und 
nachvollziehbar sind. 
 
Die hier beabsichtigte Planung ist in der o. g. Standortkonzeption als Prüffläche „PV 19“ 
enthalten und soll im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche „Solar“ dargestellt wer-
den. In der Begründung sollte neben der Abbildung Nr. 2 eine Erläuterung ergänzt wer-
den, die Bezug auf die o. g. Standortkonzeption nimmt.  
 
Insoweit bestehen hinsichtlich der notwendigen inhaltlichen Übereinstimmung der Pla-
nung mit gesamtgemeindlichen, städtebaulichen Planungszielen keine Bedenken.  
 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 
 
In der näheren Umgebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes laufen derzeit weitere 
Aufstellungsverfahren für verbindliche Bauleitplanungen (u.a. vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „PV-Freiflächenanlage Thamsbrücker Landstraße Garnison II“ und der Bebauungs-
plan „Fliegerhorst“). 
 
Im Interesse der Normenklarheit und im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der Planungen 
untereinander, sollten die weiteren Planverfahren mit den Geltungsbereichsgrenzen in die 
Planzeichnung übernommen oder in einem Übersichtsplan zusammengestellt werden.  
 
Unabhängig davon fehlen in der Plangrundlage zur Planzeichnung Höhenangaben zum vor-
handenen Gelände. Insoweit wären in ausreichender Anzahl Höhenpunkte nachzutragen.   


